
  

Kantonsrat St.Gallen 32.25.01B 

    

   

Stand der Erfüllung  
der Aufträge des Kantonsrates aus Vorlagen und Berichten 

 

 

Anträge der Staatswirtschaftlichen Kommission vom 24. April 2025 

 

 

FD / Auftrag aus 40.21.02 «Stärkung der Ressourcenkraft des Kantons St.Gallen»: 

 

  Ziff. 1 Bst. c: Ablehnung des Antrags auf Abschreibung 

(Endtermin: Mai 2027). 

 

 

Begründung: 

 

Siehe Begründung zur Ablehnung des Antrags auf Abschreibung 

von Motion 42.24.04 im Geschäft 32.25.01A «Stand der Bearbei-

tung der gutgeheissenen parlamentarischen Vorstösse».  

 

 

FD / Auftrag aus 33.23.03 «Kantonsratsbeschluss über das Budget 2024»: 

 

  Ziff. 10 Bst. b: Ablehnung des Antrags auf Abschreibung 

(Endtermin: Nov 2026). 

 

 

Begründung: 

 

Der Kantonsrat schreibt Aufträge grundsätzlich erst ab, wenn eine 

der Voraussetzungen nach Art. 95 Abs. 2 des Geschäftsreglements 

des Kantonsrates (sGS 131.11; abgekürzt GeschKR) erfüllt ist. 

Zuerst muss eine Berichterstattung zuhanden des Kantonsrates 

erfolgen, erst dann kann dieser beurteilen, ob der Auftrag in sei-

nem Sinne erfüllt wurde. Bis dahin bleibt die Hängigkeit bestehen. 

 

 


